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Amtlicher Teil

Das Jahr 2025 hat bereits Fahrt 
aufgenommen, und die Fei-
ertage liegen hinter uns. Der 
nächste planmäßige Feiertag, 
Karfreitag, lässt noch ein wenig 
auf sich warten. Doch wir wol-
len dieses Jahr tatkräftig anpa-
cken! Natürlich gilt dabei: Alles 
im Rahmen unserer finanziellen 
Möglichkeiten. Und dieser Rah-

men ist in diesem Jahr etwas enger gesteckt als in den vergan-
genen Jahren. Gestiegene Kosten und reduzierte Zuweisungen 
seitens des Freistaats Sachsen haben unsere finanzielle Situation 
spürbar angespannt – jedoch keineswegs so sehr, dass sie unbe-
herrschbar wäre. Mit Zuversicht und Augenmaß werden wir auch 
diese Herausforderungen meistern! Im Dezember fand die letzte 
Sitzung des Gemeinderats statt. Dabei wurde der Beteiligungsbe-
richt der Gemeinde vorgestellt. Dieser Bericht gibt einen transpa-
renten Überblick über die Finanzen und die prozentualen Anteile 
an Zweckverbänden, die im Besitz der Gemeinde stehen.

Auch für den Januar ist eine Gemeinderatssitzung geplant, die wir 
voraussichtlich Ende des Monats abhalten werden.
Für das Jahr 2025 haben wir einiges vor. Wie bereits erwähnt, kön-
nen wir unsere Vorhaben jedoch nur umsetzen, wenn die nötigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Eine konkrete Maßnahme, 
die wir bereits fest einplanen können, ist der barrierefreie Ausbau 
der „Sportgaststätte Langenchursdorf“ an der Feuerwehr. Dieses 
Projekt wird dank Fördermitteln der Leader-Region Schönburger 
Land realisiert. Auch der Radwegebau in Reichenbach soll in 
diesem Jahr fortgesetzt werden. Obwohl uns der entsprechende 
Bescheid bereits vor Weihnachten in Aussicht gestellt wurde, ist 
dieser bislang noch nicht eingetroffen. Solange das nicht geklärt 
ist, können wir mit den Arbeiten leider noch nicht beginnen.

Unser größtes Projekt in diesem Jahr ist der Umbau des Hortes, 
der ebenfalls auf der Tagesordnung steht. Hier gibt es noch einige 
offene Fragen und reichlich Gesprächsbedarf, aber die Fördermit-
tel sind glücklicherweise bereits zugesagt. Darüber hinaus gibt es 
eine Vielzahl kleinerer Projekte, die ich hier nicht alle aufzählen 
kann. Doch ich weiß, dass Sie vieles davon mitbekommen – sei 
es durch Gespräche im Dorf oder durch Hinweise, die auf diesem 
Weg geteilt werden. Für viele dieser Vorhaben sind wir erneut auf 
die tatkräftige Unterstützung unserer Vereine angewiesen. Ohne 
ihr Engagement wäre manches schlichtweg nicht umsetzbar. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die sich für unsere 
Gemeinde einsetzen!

Und da wir gerade von den Vereinen sprechen: Auch in diesem 
Jahr haben sie wieder ein buntes Programm an Veranstaltungen 
für uns geplant. Los geht es jetzt im Januar mit dem Weihnachts-
baumbrennen in Falken und Langenberg. In Callenberg erwartet 
uns zudem die stimmungsvolle „Winterschnuppe“. Ein großartiger 
Start in ein Jahr voller gemeinsamer Erlebnisse und Aktivitäten!

Unser größtes Projekt in diesem Jahr ist der Umbau des Hortes, 
der ebenfalls auf der Tagesordnung steht. Hier gibt es noch einige 
offene Fragen und reichlich Gesprächsbedarf, aber die Fördermit-
tel sind glücklicherweise bereits zugesagt.Darüber hinaus gibt es 
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kann. Doch ich weiß, dass Sie vieles davon mitbekommen – sei 
es durch Gespräche im Dorf oder durch Hinweise, die auf diesem 
Weg geteilt werden.

Für viele dieser Vorhaben sind wir erneut auf die tatkräftige Unter-
stützung unserer Vereine angewiesen. Ohne ihr Engagement wäre 
manches schlichtweg nicht umsetzbar. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön an alle, die sich für unsere Gemeinde einsetzen!
Und da wir gerade von den Vereinen sprechen: Auch in diesem 
Jahr haben sie wieder ein buntes Programm an Veranstaltungen 
für uns geplant. Los geht es jetzt im Januar mit dem Weihnachts-
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uns zudem die stimmungsvolle „Winterschnuppe“. Ein großartiger 
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och all das sind nur die Vorboten des eigentlichen Höhepunkts 
in unserer Gemeinde – dem Fasching! Sowohl in Callenberg als 
auch in Langenchursdorf erwartet uns ein närrisches Spektakel.

In Callenberg dreht sich in diesem Jahr alles rund ums Wasser. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung (mein Muskelkater lässt grüßen), dass 
alle Mitglieder des Vereins fleißig trainieren und bestimmt wieder 
ein grandioses Programm auf die Beine stellen. In Langenchurs-
dorf wird es beim Straßenfasching am 8. März 2025 ebenfalls hoch 
hergehen. Ich bin gespannt, welche Überraschungen uns dort er-
warten!

Für unsere Schülerinnen und Schüler naht ebenfalls ein freudi-
ges Ereignis: Die Winterferien stehen vor der Tür. An dieser Stelle 
möchte ich darauf hinweisen, dass ich mir in den Ferien selbst ein 
wenig Zeit nehme und Urlaub mache.

Zum Abschluss möchte ich noch ein persönliches Weihnachts-
highlight mit Ihnen teilen, das mich voller Stolz und Demut erfüllt 
hat. Seit vielen Jahren besuche ich Heiligabend um 16 Uhr den 
Gottesdienst in der Kirche in Langenchursdorf. Dieses Jahr war 
jedoch besonders: Da unser Pfarrer krankheitsbedingt ausfiel, 
musste der Ablauf kurzfristig geändert werden – und ich durfte 
ohne Vorwarnung die Predigt halten! Es war ein unbeschreibli-
ches Gefühl, das mich sehr bewegt hat. Die Predigt stammte aus 
der Feder unseres Pfarrers Matthäus und schien wie für mich ge-
schrieben zu sein. Mein Dank gilt der Kirchgemeinde und unserem 
Pfarrer, dass ich diese besondere Erfahrung am Heiligabend mit 
Ihnen allen teilen durfte.

Zum Ende dieser ersten Kolumne des Jahres 2025 wünsche ich Ih-
nen allen ein gelungenes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
Ich hoffe, wir arbeiten weiterhin Hand in Hand für unsere Gemein-
de, unsere Ortsteile und unsere Vereine.

Ich starte dieses Jahr in mein 13. Amtsjahr – möge diese Zahl mir 
Glück bringen! Doch mit Ihrer Unterstützung bin ich sicher, dass 
wir gemeinsam alles schaffen werden.

Einen schönen Januar wüscht Ihnen Ihr Bürgermeister

Daniel Röthig

Starten wir durch, auf in das Jahr 2025!
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FACHBEREICH ZENTRALE DIENSTE INFORMIERT

DER FACHBEREICH BAUVERWALTUNG INFORMIERT

Korrektur der Anlage zur Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Callenberg vom 26.11.2024, 

(aufgrund eines offensichtlichen Schreibfehlers).

Immobilienangebot

Anlage I	 Kosten- und Gebührenverzeichnis für Leistungen 
der Feuerwehr Callenberg

Relevante Fahrzeuge für die Gemeinde Callenberg pro Einsatz-
minute	

KdoW (0,88 €), MTW (0,94 €), TSF-W u. TSF-W/Z (1,73 €),HLF 
10 (3,58 €), TLF 4000 (5,63 €), LF 20 (5,77 €), LF 10 (3,40 €)GW-
Sonder (2,22 €), Netzersatzanlage (NEA) (1,65 €)

Anlage II	 Kosten- und Gebührenverzeichnis für Leistungen 
der Feuerwehr Callenberg

Der Berechnung der Kosten von Feuerwehrpersonal liegt eine 
umfassende Kalkulation zu Grunde. Hierin enthalten sind die tat-
sächlich entstandenen Kosten durch Ausrüstung, Ausbildung und 
Freistellung/Entschädigung der Kameradinnen und Kameraden. 

Pro Kameradin/Kamerad werden 0,13 € pro Einsatzminute angesetzt.

Die Gemeindeverwaltung Callenberg schreibt folgendesbe-
bau-tes Grundstück, Waldenburger Straße 52 in 09337Cal-
lenberg OT Langenchursdorf zum Verkauf aus:
-	 Mehrfamilienwohnhaus (3 WE) und Nebengelass
-	 Baujahr 1925, Gesamtgröße: 819 qm
-	 Wohnfäche: 194,12 qm- Bäderanbau nach 1990, jeweils mit 

Wanne und WC
-	 Erd,-, Ober, - und ausgebautes Dachgeschoss
-	 voll unterkellert
-	 bestehend aus 2 Flurstücken als einheitliches Grundstück- 

Außenanlagen: Medienanschlüsse, Zugangsbefestigung, teil-
weise Einfriedung, 2 Garagen und verschiedene Schuppen

-	 Begrenzung rückwärtig vom Langenberger Bach
-	 Erschließungszustand: Strom, Wasser, Zentralheizung 

Gas,Abwasser über vollbiologische KKA
-	 Teilsanierung erforderlich
-	 Keine Grundbucheintragungen in Abt. II 
-	 Mindestgebot: 100.000,00 EUR

Bitte richten Sie Ihr Kaufangebot für die Immobilie in der Walden-
burger Straße 52 in einem verschlossenen Briefumschlag an die 
Gemeindeverwaltung Callenberg, Rathausstraße 40, 09337 Cal-
lenberg. Geben Sie dabei unbedingt den Betreff „Kaufangebot 
Waldenburger Straße 52“ an. Einsendeschluss ist der 28. Feb-
ruar 2025.

Besichtigungen sowie die Einsicht in das Exposé sind nach vor-
heriger Terminvereinbarung gerne möglich. Bitte wenden Sie 
sich hierfür an Frau Rabe (Tel. 03723/6999643) oder Frau Hau-
bold (Tel. 03723/6999640

DER FACHBEREICH BAUVERWALTUNG INFORMIERT

Grundsteuer / Gewerbesteuer

Wir weisen darauf hin, dass am15. Februar 2025 die erste Viertel-
jahresrate für Grund- und Gewerbesteuer zur Zahlung fällig ist.

Nichtabbucherwerden hiermit an diesen Zahlungsterminerin-
nert. Bitte weisen Sie zur Verhinderung von Mahngebührenund 
Säumniszuschlägen Ihre Zahlungen fristgerecht auf dieGemein-
dekasse an.

Bitte verwenden Sie bei der Anweisung des Betrages die auf dem 
Bescheid angegebene Objektnummer, um Fehlbuchungen zuver-
hindern.

Die Teilnehmer am Lastschriftverfahren bitten wir, ihr Bankkon-
toso einzurichten, dass Rücklastschriften wegen Nichteinlösung 
des Abbuchungsbetrages vermieden werden. Bei eventuel-

lenÄnderungen der Bankverbindungen bitten wir um sofortige-
schriftliche Mitteilung an die Gemeindekasse.
Bitte beachten Sie: Diejenigen Steuerpflichtigen, die zurEinrei-
chung eines neuen SEPA-Mandates aufgefordert wurden,müssen 
dies bisspätestens 14 Tagen vor Fälligkeit im Originalan die Ge-
meinde Callenberg geben. Bei späterer Abgabe erfolgtdie Abbu-
chung erst ab der nächsten Fälligkeit, d.h., für dieEinzahlung der 
zuvor fälligen Beträge sind Sie selbst zuständig.Wir weisen vor-
sorglich auf mögliche Mahngebühren undSäumniszuschläge hin.

Die Bankverbindung der Gemeinde Callenberg lautet weiter:

IBAN:	DE 51 1203 0000 0001 4123 11
BIC:	 BYLADEM1001
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00000433866
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1. 	 Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag statt.

	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.	 Die Gemeinde ist in folgende 6 Wahlbezirke eingeteilt:

	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit bis zum 02. Februar 2025 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberech-tigte zu wählen hat. 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses um 15:00 Uhr im Rat-haus (Rathausstraße 
40, 09337 Callenberg/OT Falken) zusammen. 

3.	 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

	 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
	 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-

hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b)	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeich-nung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetz-tes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonde-ren Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststel-lung des Wahler-
gebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Be-einträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

5.	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b)	 durch Briefwahl
teilnehmen.

	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzet-tel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unter-schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der ange-gebenen Stelle abgege-
ben werden.

6.	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

	 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe sei-ner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundga-
be einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des 
Bundeswahlgesetzes).

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Ver-such ist strafbar (§ 107a Ab-
satz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 
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Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
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einträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
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 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
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er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
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6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
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des Bundeswahlgesetzes). 
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Ort, Datum 
 

Callenberg, den 02.01.2025 
 

 

Die Gemeindebehörde 
 
 
Röthig 
Bürgermeister 

 

 

Wahlbekanntmachung
Anlage 27 (zu § 48 Absatz 1 BWO) 

 
Wahlbekanntmachung 

 
 
1.  Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde ist in folgende 6 Wahlbezirke eingeteilt:  
 

 Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

1 
(barrierefrei) 

Callenberg Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ 
Hauptstraße 67 
09337 Callenberg/OT Callenberg 
 

2 
(nicht barrierefrei) 

Falken ehem. Feuerwehrgebäude Falken 
Hohensteiner Straße 3 
09337 Callenberg/OT Falken 
 

3 
(nicht barrierefrei) 

Grumbach FW Gerätehaus Grumbach 
Am Kiefernberg 30 
09337 Callenberg/OT Grumbach 
 

4 
(barrierefrei) 

Langenberg-Meinsdorf 
 

Grundschule Langenberg 
Am Sportplatz 2 
09337 Callenberg/OT Langenberg 
 

5 
(barrierefrei) 

Langenchursdorf Kirchgemeindesaal 
Schulstraße 19 
09337 Callenberg/OT Langenchursdorf 
 

7 
(nicht barrierefrei) 

Reichenbach Kulturelle Begegnungsstätte 
Straße des Friedens 40 
09337 Callenberg/OT Reichenbach 
 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 02. Februar 2025 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat.  
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  15:00 Uhr im Rat-
haus (Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken) zusammen.  

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 
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Am Anfang möchten wir allen Bewohnern unseres Dorfes sowie 
der Gemeinde alles erdenklich Gute für das Jahr 2025 wünschen 
und dass alle Wünsche bzw. Vorhaben auch in Erfüllung gehen. 

Der neu gewählte Ortschaftsrat Langenchursdorf hat seit Sep-
tember 2024 die ersten Sitzungen zusammen bestritten und auch 
schon einiges für das Dorf beschlossen. So wurde beispielswei-
se neues Spielzeug für den Spielplatz gekauft, der Bau einer 
überdachten Sitzgruppe beauftragt und ein Veranstaltungsflyer 
erstellt. Ebenso haben wir von der BHG viele Frühjahrszwiebeln 
geschenkt bekommen und diese wurden fleißig im Dorf verteilt. 
Vielleicht sehen Sie beim nächsten Frühjahrsspaziergang ja die 
ersten bunten Farbtupfer bei der Kirche, an der Goldenen Aue 
und noch einigen anderen Ecken. 

Die Fortführung des Ver-
anstaltungsflyers wollen 
wir auch gern im neuen 
Jahr fortsetzen und sind 
da auf die Mitarbeit aller 
Einwohner, Vereine und 
Händler angewiesen. 
Zusätzlich planen wir im 
Jahr 2025 die Erstellung 
einer Infobroschüre über 
Langenchursdorf. Gerne 
können Sie sich bei Fra-
gen, Anregungen und 

 Beschluss Nr. 57/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg beschließt die Sat-
zung zur Änderung der Anlage zur Satzung über die Form der öf-
fentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe 
der Gemeinde Callenberg.

 Beschluss Nr. 58/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg stimmt der Freigabe 
von finanziellen Mitteln für Sanierungsmaßnahmen von einer Woh-
nung in der Hohensteiner Straße 110 im OT Langenberg in Höhe 
von 20.000,00 € in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung zu.

AUS DEM GEMEINDERAT

Die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Callenberg findet am Dienstag, dem 28. Januar 2025, um 19:00 Uhr im 
Rathaus der Gemeinde Callenberg, Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken, statt. Alle interessierten Bürgerinnen 

und Bürger sind herzlich eingeladen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in der Gemeinderatssitzung 
vom 17.12.2024 nachfolgende Beschlüsse gefasst:

AUS DEM ORTSCHAFTSRAT

Neues vom Ortschaftsrat Langenchursdorf

Wünschen dazu an uns 
wenden. 
Ansprechen möchten wir 
noch den Vandalismus an 
verschiedenen Stellen bei 
uns im Dorf. Leider gibt 
es vermehrt Personen, die 
keinen Respekt vor frem-
den Eigentum haben. Da 
werden Häuser mit Parolen 
beschmiert, verschiedens-
te Sprüche auf Straßen ge-
sprüht und auch das Spiel-
zeug auf dem Spielplatz 
wird immer wieder zerstört. 

Es wäre schön, wenn wir es unseren Kindern wieder beibringen 
könnten, wie man sich auf dem Spielplatz verhält und auch dem 
Kumpel sagen kann, das Häuser beschmieren nicht cool ist. Dies 
wäre ein Wunsch des Ortschaftsrates für dieses Jahr.

Auf gute Zusammenarbeit! Ihr Ortschaftsrat Langenchursdorf, 

Ortsvorsteherin Franziska Gutte 
Tel.: 		  0152/24081265
E-Mail:		  ortschaftsrat-langenchursdorf@gmx.de

Am 27.01.2025 findet 19:30 Uhr in der Turnhalle Langenchursdorf 
die nächste öffentliche Sitzung statt.

Rohbau unserer neuen Sitzgruppe

Frühjahrsblüher
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OT Callenberg 
Eckelmann Renate	 zum 80.

OT Falken
Vieweger, Ingrid	 zum 75.

OT Grumbach
Köhler, Monika	 zum 75.
Altmann, Ludwig 	 zum 91.

OT Langenberg
Binkele, Hannelore	 zum 80.

OT Langenchursdorf
Naumann, Anna-Maria	 zum 80.
Martin, Frank	 zum 80.

Weber, Rena	 zum 80.
Leuthold, Renate	 zum 85.
Steude, Annelies	 zum 90.

OT Reichenbach 
Moslehner, Hartwig	 zum 80.
Hamann, Harry	 zum 94.

Ehejubiläen 
Eva und Wilfried Schubert	 65. Ehejubiläum
Ruth und Edgar Wolf 	 65. Ehejubiläum 
Helga und Rainer Koch	 65. Ehejubiläum
Ursula und Reiner Hoderk	 60. Ehejubiläum
Ursula und Eckhard Albert	 60. Ehejubiläum
Monika und Reinhard Wittig	 50. Ehejubiläum

Wir gratulieren im November 2024

Amt für Abfallwirtschaft informiert

SONSTIGES

Abfallratgeber 2025 - Verteilung ist 
gestartet
Bis zum 15. Dezember 2024 wird der 
Abfallratgeber 2025 - neu im handli-

cheren Format A5 - an alle Haushalte und Gewerbe verteilt wer-
den. 
Reklamationen zur Verteilung werden bis zum 31. Januar 2024 an 
der Hotline der Verteilfirma unter 0800 5888656 aufgenommen. 
Diese ist zu folgenden Servicezeiten besetzt:

	  montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr und
	  samstags von 7 bis 12 Uhr

Ab Februar 2025 liegt der Abfallratgeber 2025 zur Abholung in 
allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie den Bürgerser-
vicestellen des Landkreises Zwickau aus. Zudem wird er unter 
www.landkreis-zwickau.de/abfallratgeber zum Download zur 
Verfügung gestellt.

Monatliche Schadstoffsammlung in Zwickau
Neuer Standplatz ab Januar 2025

Ab Januar 2025 erfolgt die monatlich am zweiten Samstag von 
9 bis 12 Uhr stattfindende Schadstoffsammlung in der Reichen-
bacher Straße 142 in Zwickau (bei der Firma Wertstoffzentrum 
Zwickauer Land). Der bisherige Standplatz auf dem Platz der 
Völkerfreundschaft musste in der Vergangenheit aufgrund von 
Veranstaltungen oft verlegt werden. Um für die anliefernden Per-
sonen eine Planungssicherheit zu schaffen und Suchen nach der 
Stellfläche zu vermeiden, wird der Platz der Völkerfreundschaft 
ab 2025 nicht mehr für die monatliche Sammlung genutzt. Wäh-
rend der zweimal jährlich stattfindenden mobilen Schadstoff-
sammlung wird er wie gewohnt entsprechend des Tourenplans 
angefahren. Die Termine und Standorte der Schadstoffsamm-
lung im Landkreis Zwickau können unter www.landkreis-zwickau.
de/standorte-schadstoffmobil abgerufen werden.

Impressum:
Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg 
(§2 der Bekanntmachungssatzung vom 29.06.2015)

Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung Callenberg, RH im OT Falken 
• Rathausstr. 40, 09337 Callenberg 
• Tel.: (03723) 69 99 60 • Fax: 6 99 96 66 
• Internet: www.callenberg.de

Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Daniel Röthig

Redaktionelle Bearbeitung: 
J. Haprich • Für die Richtigkeit der Mitteilungen des nichtamtlichen 
Teiles zeichnen die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Wir behalten 
uns vor, Beiträge zu kürzen und zu überarbeiten.

Anzeigen: 
layout + design + verlag • Tel.: (0371) 42 24 31 

Satz/Druck: 
Druckerei Dämmig Chemnitz • Tel.: (0371) 41 42 33

Verteilung: 
WVD Mediengruppe GmbH 
• Tel. (0371) 656-22110 • kostenlos an alle Haushalte
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Anzeigen

nichtamtlicher teil

Bitte nutzen Sie für das einsenden von Texten und Bildern für 
das Callenberger Amtsblatt die Emailadresse pressestelle@
callenberg.de

Bei Fragen können Sie sich, zu den unten aufgeführten 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, an Frau Haprich 
wenden. Sie erreichen Sie telefonisch unter der Telefonnummer 
03723/ 69 99 612 oder per Email an haprich@callenberg.
de. Redaktionsschluss für das Amtsblatt 02/2025 unserer 
Gemeinde ist der 31.01.2025, das Erscheinungsdatum der 
14.02.2024. Später eingehende Artikel können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden.
Bei Zustellungsproblemen, in Bezug auf das Amtsblatt 
unserer Gemeinde, wenden Sie sich bitte direkt an die CVD 
Mediengruppe (Verteiler) unter der Telefonnummer 0371/ 65 60. 

Für Werbeanzeigen, bzw. private Anzeigen kontaktieren Sie 
bitte den Verlag direkt unter der Telefonnummer 0371/ 42 24 31.

Gleichzeitig möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
Amtsblätter an folgenden Punkten ausliegen und von den 
Bürgerinnen und Bürgern dort mitgenommen werden können:

- Rathaus, OT Falken
- Bäckerei Vogel, Rathausstraße 49

- Lebensmittelmarkt Mascher, Rathausstraße 35
- BHG Langenchursdorf, Waldenburger Str. 61

- Frisörgeschäft Nitzsche, Hauptstraße 42
- Bücherzelle an der KBR Reichenbach, Straße des Friedens 40 

- Bücherzelle am Spielplatz Grumbach, Am Kiefernberg 

In eigener Sache

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Hohenstein-Ernstthal

(Bitte Termin vereinbaren)
Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: 03723/402-0, Fax: 03723/402-339
E-Mail: buergerbuero@hohenstein-ernstthal.de

Mo.	 09.00 – 12.00 Uhr
Di.	 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Mi.	 09.00 – 12.00 Uhr
Do.	 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Fr.	 09.00 – 12.00 Uhr
Sa.	 in jeder geraden Woche von 09.00 – 11.00 Uhr geöffnet

Wüstenbrand (in jeder ungeraden Woche)
Do.	 14.00 Uhr – 17.30 Uhr

Polizei	 110
Feuerwehrnotruf	 112
Arztnotdienst	 116117
Apothekennotdienst	 22833

Wasserversorgung RZV	 03763 405-405
WAD GmbH	 0172/357 86 36
Energieversorgung Envia M	 0800 2305070
Gasversorgung eins	 0371 451 444

Sprechzeiten der

Gemeindeverwaltung Callenberg

Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken
Telefon: 03723/699960, Fax: 03723/6999666

Mo	 geschlossen
Di	 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Mi	 geschlossen
Do	 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Fr	 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Notrufnummern

layout

ve
rla

g

design

Tel.0371-422431

Verschenken Sie Glückwünsche 
in einer originellen Anzeige!
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KITA / SCHULE / VEREINE / FEUERWEHR

Nun ist das Jahr 2024 schon wieder vorüber…

Die Vorweih-
nachtszeit bei 
uns im Kin-
dergarten wie 
immer viel zu 
schnell vorbei. 

Und trotzdem können wir uns an 
sehr schöne Momente erinnern.

Viel Freude bereitete in diesem Jahr wieder unser großer Advents-
kalender, den wir durch die Gemeinde Callenberg reichlich füllen 
durften. Dafür noch einmal ein recht herzliches Dankeschön.

Die Vorschüler durften sich auf dem Luisenhof selbst einmal beim 
Kerzen ziehen ausprobieren. Während diese abkühlten, lausch-
ten wir inzwischen dem Märchen „Sterntaler“ und besuchten au-
ßerdem fast alle Tiere, die auf dem Luisenhof leben… von den 
Schafen über die Pferde bis hin zu den Goldfischen im Brunnen.
Auch beim Weihnachtsprogramm der Grundschule Langenberg 
waren wir mit dabei und lauschten ganz gespannt, was die Schü-
ler vorbereitet und einstudiert hatten. Seit vielen Jahren waren 
wir auch endlich einmal wieder in der Langenchursdorfer Kirche. 
Frau Uhlmann hat sich für uns die Zeit genommen, den Kindern 
einmal die Orgel zu zeigen, zu erklären und natürlich gemeinsam 
ein paar Weihnachtslieder zu singen. Auch der Weihnachtsmann 
schaute in der letzten Weihnachtswoche in allen Gruppen vorbei 
und sorgte mit seinen Geschenken für leuchtende Kinderaugen.

Nun freuen wir uns auf ein gemeinsames und erlebnisreiches 
Jahr 2025.

Es grüßen ganz herzlich „Groß und Klein aus dem Märchenland“

Brief des Fördervereines „Märchenland in Ritterhand e.V.“

Nun ist schon 2025 und wir haben ein aufregendes Jahr 2024 hin-
ter uns. Natürlich ziehen wir am Jahresende nun wieder Bilanz, wir 
als Team der Einrichtung und der Vereinsvorstand. 
Seit Januar 2012 sind wir nun schon Träger der Kindereinrichtung 
und wir blicken stolz auf die vergangenen Jahre zurück. Im No-
vember war unser Verein 20 Jahre alt. Das Puppentheater Zwickau 
besuchte uns mit einer tollen Vorstellung und so feierten wir zu-
sammen mit den Kindern. 

Unser Team besteht weiterhin aus 9 Erzieherinnen in Teilzeit. Die 
externe Hausmeisterfirma E.Block versorgt uns bestens und auch 
die Reinigung des Hauses durch Diese klappt wunderbar.
Unsere Hauswirtschafskraft umsorgt uns vormittags drei Stunden 
und so geht es uns richtig gut. Insgesamt sagen wir: das Jahr 2024 
war sehr anstrengend, aber schön. 
Wir konnten 13 recht lebensfrohe Kinder gut gerüstet in die ver-
schiedenen Schulen abgegeben. Meist waren die Kinder gesund 
und glücklich, jeder Tag war abwechslungsreich und im Jahres-
lauf gab es viele schöne Höhepunkte. Unsere Einrichtung ist mit 
50 Kindern noch gut ausgelastet. Jetzt sind wieder sofort Plätze 
verfügbar, auch im Krippenbereich. Das Konzept wird aktiv gelebt 
und es gibt verschiedene Projekte und zahlreiche Feste. Wir ha-
ben 2024 dem Spitznamen vom Faschingsumzug (ca. 2018) „Bob 
der Baumeister“ alle Ehre gemacht. Die Bauarbeiten im Haus wa-
ren umfangreich: zuerst die Erneuerung der Heizungsanlage und 
die Einrichtung eines Kreativraumes aus zwei alten Lagerräumen. 
Es war ein recht lautes und aufwendiges Projekt. Eine Havarie 

veränderte im Sommer etliche Pläne, aber nun sind auch die Ku-
schelecke und das Büro/Personalzimmer sowie die Schlafräume 
der Krippe noch neu. Die schönen Räume lassen den Aufwand 
beim Räumen und Entrümpeln bald vergessen. Das war eine lo-
gistische Herausforderung, aber wir freuen uns täglich über die 
Veränderungen. Durch die in den letzten Jahren durchgeführten 
Baumaßnahmen ist aus dem eigentlich uralten Haus, eine mo-
derne Kindereinrichtung entstanden. Zum Tag der offenen Tür im 
November staunten die Gäste. Trotz der großen Bautätigkeit gab 
es keinerlei zusätzliche Einschränkung der Öffnungszeiten oder 
gar Schließtage. Auch das Außengelände ist komplett neugestal-
tet. Demnächst verschönern wir noch den „Mini-Fußballplatz“. Die 
Baufirmen stellten sich toll auf die Situation im Kindergarten ein 
und die Gemeinde unterstützte uns mit einem Zwischenkredit. Ein 
neuer Vorstand wurde gewählt. Neue Vorsitzende ist Doreen Eh-
rig, die zusammen mit sechs weiteren Frauen regelmäßig zusam-
mensitzt und die „Bürokratie“ erledigt, Probleme klärt und Pläne 
schmiedet. Katrin Thümmel verabschiedeten wir nach langer Tä-
tigkeit dankend aus der Leitung. Lichtmessfeier, Osterbäumchen, 
Ritterfest, Schulanfangsfeierlichkeiten, zuletzt der Laternenumzug 
waren wieder gelungene Veranstaltungen, die fest ins Ortsleben 
gehören. Leider war der Wettergott nicht immer auf unserer Seite.  
Für 2025 stehen die Termine und wir hoffen auf viele Gäste: 8.2. 
Lichtmessfeier mit Wintergrillen und Chronikabend, 16.8. Ritterfest 
und 18.11.Lampionumzug. Stolz sind wir auf das Buch “Langen-
chursdorfer Geschichte/n“ dass in den vergangenen Monaten un-
ter der Leitung von Dana Adomeit und Jana Gutte und 21 weiteren 
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Weihnachtszauber macht sich breit

Ein Weihnachts-
zauber der beson-
deren Art fand am 
17.12. 2024 und 
18.12.2024 in der 
Turnhalle der GS 
Callenberg statt. 
Eltern, Großeltern, 
Kindergar tenkin-
der und zahlreiche Gäste waren dazu herzlich     eingeladen. 
Unsere Schulspatzen und die Akkordeonkinder der Musikschule 
Fröhlich stimmten uns musikalisch auf die Weihnachtszeit ein.  
Die Mädchen vom GTA Tanzen hatten in den letzten Wochen flei-
ßig trainiert und konnten so mit ihrer perfekten Tanzdarbietung 
begeistern. „Die Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens 
wurde von den Theaterkindern aufgeführt. 
Sie hatten ihre langen anspruchsvollen Texte im GTA und zu Hau-
se perfekt gelernt. Die Zuschauer waren sehr beeindruckt von 
der schauspielerischen Leistung, dem Bühnenbild und den tollen 
Kostümen. Ein herzliches Dankeschön an alle Darsteller sowie 
Helfer vor und hinter der Bühne.

Wir wünschen den Familien unserer Schulkinder, Helfern und 
allen Bürgern der Gemeinde Callenberg ein erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2025 und freuen uns weiterhin auf gute Zusam-
menarbeit!

Das Team des Hortes und der Grundschule Callenberg im OT 
Langenberg

Bürgern entstanden ist. Die Einnahmen wurden für die Einrichtung 
der neuen Kuschelecke genutzt. Es sind noch ein paar Bücher 
vorrätig. Derzeit planen wir den zweiten Band, der zum Heimat-
fest 2027 fertig sein soll. 2025 wollen wir auch wieder ein Kunst-
projekt verwirklichen. Diesmal soll an der Wolfsschlucht damit der 
Ortsmittel-punkt verschönert werden. Die Finanzmittel des Vereins 
werden wir für den Ersatz von Spielsachen und hochwertigem 
Lernmaterial, aber auch für die Abzahlung der Kreditraten für das 
Haus verwendet. Auch für Kultur (Puppentheater z.B.) und viele 

kleine Dinge benötigen wir die Gelder. Nochmals ein „Danke“ an 
alle Helfer und Sponsoren, die uns auch in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten entsprechend Ihrer Möglichkeiten unterstützen.

Wir werden auch im neuen Jahr alles dafür tun, dass die Tage im 
Kindergarten später in bester Erinnerung bleiben.

Wir wünschen Ihnen ein glückliches und gesundes Jahr 2025, der 
Vorstand und das Team vom Langenchursdorfer „Märchenland“

Sternstundenmomente im Hort

Bereits vor der Weihnachtszeit 
drehte sich im Hort alles um 
Sterne. In einer Kooperation mit 
der Naturkeramikerin Frau Schli-
cke und gefördert durch eine 
Zuwendung des Kulturraumes 
Vogtland-Zwickau wurde im No-
vember das Kleinprojekt „Mein 
Sternstundenmoment“ durchge-

führt. Um die Kinder an das Thema heranzuführen, wurde eine 
kurze Geschichte über einen besonderen Augenblick im Leben 
eines Kindes vorgelesen. Ein Sternstundenmoment sollte dem-
nach eine Begebenheit im Leben sein, an die man sich beson-
ders gern erinnert oder die sich eingeprägt hat und damit auch 
lebensverändernden Charakter hat. Das kann zum Beispiel – wie 
in der vorgelesenen Geschichte – der Moment sein, als man sein 
neugeborenes Geschwister-
chen zum ersten Mal auf den 
Arm nehmen durfte, oder ein 
Ausflug, den man mit der Fami-
lie unternommen hat. Vielleicht 
auch ein außergewöhnliches 
Geschenk, oder als man sich 
nach längerer Krankheit zum 
ersten Mal wieder fit und ge-

sund gefühlt hat. So viele 
Kinder, wie bei dem Projekt 
mitgemacht hatten, so viele 
unterschiedliche Sternstun-
denmomente gab es auch. 
Im Anschluss bekamen die 
Kinder ein Stück Ton und 
Frau Schlicke erklärte ihnen, 
wie sie den Rohling mit Hil-
fe einer Schablone in einen 
Stern verwandeln. Danach suchten sich die Kinder verschiede-
ne Motive in Form von Stanzern, Reliefs und Stempeln aus, mit 
denen sie ihren Stern ganz nach ihrem eigenen, persönlichen 
Sternstundenmoment gestalten konnten. Wer wollte, durfte auch 
von seinem Erlebnis berichten.

Die fertigen Kunstwerke wurden von Frau Schlicke gebrannt und 
jedes Kind, das an dem Projekt teilgenommen hat, erhielt seinen 
Stern aus Ton. Ein wirklich schönes, einzigartiges Andenken ein 
ganz persönliches Highlight!

Der Hort der Grundschule Callenberg bedankt sich ganz herzlich 
bei Frau Schlicke für die Durchführung dieses tollen Projektes!

Das Team des Hortes 
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DANKE sagt der Feuerwehrverein Falken e.V. 
und der Ortschaftsrat Falken

Am 14. Dezember 2024 war es wieder so weit: Der 4. Falkener 
Weihnachtsmarkt öffnete seine Pforten. Dieses Jahr überrasch-
te er mit einer besonders festlichen Atmosphäre und einem ab-
wechslungsreichen Programm, das zahlreiche Besucher aus Fal-
ken und der Umgebung anzog.
Schon am frühen Nachmittag füllte sich der Platz vor dem Rat-
haus mit Leben. Der Duft von Glühwein, frischen Rostern und 
Knüppelkuchen lag in der Luft, während die ersten Gäste die lie-
bevoll dekorierten Stände durchstöberten. Dort gab es regionale 
Produkte und handgefertigte Geschenkideen zu entdecken, die 
bei vielen die perfekte Ergänzung für die Weihnachtseinkäufe 
waren.

Weihnachtsstimmung 
dank der Kleinsten
Ein besonderes High-
light war der Auftritt 
der Kinder des Kinder-
gartens „Falkenhorst“. 
Mit Liedern und kleinen 
Darbietungen brachten 
sie Weihnachtsstim-
mung direkt ins Herz 
des Publikums und 
ernteten begeisterten 
Applaus.

Der Weihnachtsmann 
mit Verstärkung
Gegen 17 Uhr war es 
endlich soweit: Der 
Weihnachtsmann er-

schien – dieses Mal nicht 
allein. Mit Knecht Rup-
recht an seiner Seite ver-
teilte er Geschenke aus 
seinem prall gefüllten 
Sack an die Kinder und 
sorgte für leuchtende 
Augen und unvergessli-
che Momente.

Als die Dunkelheit ein-
brach, wurde es beson-
ders gemütlich. Unter 
dem klaren Sternenhim-
mel genossen die Be-
sucher Glühwein und 
weihnachtliche Musik. 
Die Feuerschale lud ein, 
den Tag mit Gesprächen 

und frisch zubereitetem Knüppelkuchen ausklingen zu lassen. 
Ein großer Dank gilt allen, die den 4. Falkener Weihnachtsmarkt 
möglich gemacht haben – den fleißigen Helfern, den Standbetrei-
bern und natürlich den zahlreichen Gästen, die das Fest mit ihrer 
guten Laune bereichert haben. Der Feuerwehrverein Falken e.V. 
und der Ortschaftsrat freuen sich bereits jetzt darauf, im nächs-
ten Jahr erneut ein stimmungsvolles Fest zu veranstalten.

Toll, die Halle ist voll,

meldet die Abt. Tischten-
nis der SG Callenberg 
aus Langenchursdorf. 
Immer dienstags ab 
17.00 Uhr sind die Kinder 
und Jugendlichen fleißig 
am Üben. Sie freuen sich 
trotzdem über weitere 
Mitspieler, kommt ein-
fach einmal vorbei. Ihr müsst noch nicht spielen können, nur Lust 
dazu haben.

Für interessierte Erwachsene gilt das auch. Sie treffen sich frei-
tags ab 19.00 Uhr. Um im Winter aktiv zu bleiben, ist für Frau-
en und Männer über 50 bis 80, die Spaß an der Bewegung und 
anschließenden gemütlichen Beisammensein haben, ein neues 
spielerisches Angebot im doppelten Sinn des Wortes geplant. 
Es hat nur bedingt etwas mit Tischtennis zu tun, man muss nicht 
einen Schläger schon mal in der Hand gehabt haben, und fin-
det dienstags ab 19.00 Uhr statt. Eine Mitgliedschaft im Verein ist 
nicht erforderlich. Weitere Auskünfte werden erteilt über Telefon 
037608 15818 von D. Steude
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Einladung der Oldtimerfreunde
Langenchursdorf

Sehr geehrte Mitglieder,

zu der am Donnerstag, dem 23. Januar 2025 um 
19.00 Uhr im Gasthof Erholung stattfindenden Mit-

gliederversammlung wird hiermit  herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.	 Feststellung der Anwesenheit und der ordnungsgemäßen 

Ladung
3.	 Verlesen der letzten Niederschrift
4.	 Zuchtverlauf, Tierbewertung
5.	 Vereinsangelegenheiten, Mitgliederanliegen
6.	 Verschiedenes

Interessierte Gäste sind willkommen

Steffen Neukirch
Vereinsvorsitzender

Einladung zur Mitgliederversammlung des RG+RK- 
Zuchtverein S 721 Langenchursdorf u. U. e.V.

Hallo liebe Oldtimerfreunde, 

Hallo liebe Oldtimerfreunde, unser nächstes Treffen 
in der Gaststätte „Erholung“ in Langenchursdorf fin-

det am Donnerstag, dem 13. Februar 2025 um 19.30 Uhr statt.

Swen Junghans	

AUSFAHRTEN / VERANSTALTUNGEN

 

 

Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt. 

1 Freigetränk für jeden 

mitgebrachten Weihnachtsbaum. 

Abholung der Weihnachtsbäume in Langenberg, Fichtenthal und Meinsdorf 

am Dienstag, den 07.01.2025 & Donnerstag, den 09.01.2025. 
Bitte stellen Sie den Baum dafür in Ihrem Grundstück am Gartenzaun bereit. 

Die Freiwillige Feuerwehr Langenberg-Meinsdorf und 

der Feuerwehrförderverein laden ein zum 

Danneboombrenn 2025 
Samstag, den 18. Januar 

Wo: Vor dem Feuerwehr-Gerätehaus 

Meinsdorfer Straße 2 

Uhrzeit: Ab 17:00 Uhr 
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Dienstag, 25. Februar 2025
Donnerstag, 27. Februar 2025

Die aktuelle Panoramaausstellung des Berliner Künstlers Yade-
gar Asisi entführt Sie in die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts in die französische Kleinstadt Rouen. Tauchen Sie ein in 
eine Welt aus Farben, Licht und Schatten und freuen Sie sich auf 
ein außergewöhnliches Ausstellungserlebnis für Klein und Groß, 
welches Sie so schnell sicherlich nicht vergessen werden.
Im Bayrischen Bahnhof genießen wir unser Mittagessen.
Weiter geht es dann in den Botanischen Garten. Zu Beginn der 
Saison entführen wir Sie ins Reich der Orchideen. Der Botani-
sche Garten der Universität Leipzig beheimatet auf einer Fläche 
von 3,5 Hektar etwa 10.000 verschiedene Arten. Er ist der älteste 
Botanische Garten Deutschlands und gehört als Institution zu 
den ältesten weltweit.

Leipzig Panometer und Botanischer Garten

Nach dem Kaffeetrinken welches wir im Parkhotel Diani genießen 
werden, geht es wieder nach Hause.

„Ein Augenschmaus für die Sinne“
Kommen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Sie!

Ablauf der Fahrt:
25.02.2025	 07:30 Uhr ab Wolkenburg, ca. 07:40 Uhr Walden-

burg, ca. 07:50 Uhr Callenberg, Reichenbach, Ihle, 
Katze, ca. 08:10 Uhr Bahnhof Hohenstein-Er., Ost-
straße

27.02.2025	 08:00 Uhr ab Reichenbach, ca. 08:10 Uhr Langen-
chursdorf Goldene Aue, ca. 08:20 Uhr Falken,

	 ca. 08:30 Uhr Langenberg, Meinsdorf
10:00 Uhr	 Panometer
12:00 Uhr	 Mittagessen
13:30 Uhr	 Botanischer Garten
15:30 Uhr 	 Kaffeetrinken
16:30 Uhr	 Rückfahrt     
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Wenn Sie an diesen Fahrten teilnehmen möchten oder Fra-
gen dazu haben, melden Sie sich bitte bis 09. Februar 2025 
bei Frau Doehler nur 03723/701187 oder bei Frau Wunderlich 
0173/6997547, HOT-ABS mbH, Goldbachstraße 13, 09353 Ober-
lungwitz.Die nächste Ausfahrt ist für beide Gruppen am 20. März 
2025 – beim Singendem Wirt in Taltitz geplant.

KIRCHENNACHRICHTEN

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Callenberg informiert und möchte Sie herzlich einladen:

Sonntag, 19.01.25
8.45 Uhr	 Gottesdienst in Langenberg
10.15 Uhr	 Gottesdienst in Langenchursdorf mit Abendmahl und 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 26.01.25
8.45 Uhr	 Gottesdienst in Falken
10.15 Uhr	 Gottesdienst in Callenberg mit Abendmahl und Kin-

dergottesdienst

Sonntag, 02.02.25
17.00 Uhr	 Gottesdienst in Grumbach mit Abendmahl und Kin-

dergottesdienst

Sonntag, 09.02.25
09.30 Uhr	 Gottesdienst in Langenberg mit Abendmahl, Taufer-

innerung und Kindergottesdienst 

Sonntag, 16.02.25
09.30 Uhr	 Gottesdienst in Callenberg mit Kindergottesdienst

Montag, 20.01.25
19:30 Uhr	 Offener Bibelkreis im Gemeindehaus Langenchursdorf

Samstag, 01.02.25
9.30 Uhr 	 Kinderkreis (3 bis 12 Jahre) im Pfarrhaus Callenberg
		
jeden Dienstag
19.30 Uhr 	 Chor im Gemeindehaus Langenchursdorf

Anzeige

Preis: 85,00 €

jeden Donnerstag 
09.30 Uhr	 Krabbelkreis im Gemeindehaus Langenchursdorf
jeden Donnerstag 
18.30 Uhr	 Junge Gemeinde im Pfarrhaus Callenberg (ab 14 Jahre) 

Veranstaltungen des Katharina e.V.
- Offener Kinder und Jugendtreff (10-16 Jahre) jeden Dienstag 
16:30 - 18:30 Uhr 	Pfarrhaus Callenberg (Haupstr. 50)

- Klöppelkreis	 jeden zweiten Mittwoch 17:00 - 18:30 Uhr Pfarr-
haus Callenberg 	 (22.01., 05.02., 19.02…)
Öffnungszeiten Pfarramt: Schulstr. 20, 09337 Callenberg/ OT Lan-
genchursdorf
Di 15.00-18.00, Mi und Do 09.00-12.00 Uhr, Mo und Fr geschlossen

Erreichbarkeit:	 Telefon: 037608 22705	 Fax: 037608 28351
		  E-Mail: kg.langenchursdorf_langenberg@evlks.de
		  Internet: www.kirche-langenchursdorf.de

Öffnungszeiten Kirchkasse und Friedhofsverwaltung in  
Callenberg, Hauptstr. 50:
Donnerstags 14.00 Uhr – 17.00 Uhr (für Bestattungsanmeldungen 
nach telefonischer Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeit)

Erreichbarkeit:	 Telefon: 037608 21719    Fax.: 037608 15123
	 E-Mail: kg.callenberg@evlks.de
	 Internet:
	 https://kirchgemeinde-callenberg-grumbach.de

Unsere Leistungen:
Fahrt im Reisebus
Betreuung
Eintritt Panometer
Eintritt Orchideenschau
Kaffeetrinken
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Sonstiges

Aus der Sachsenringoberschule Hohenstein-Ernstthal

 Vorlesewettbewerb 2024 - „Vorlesen schafft Zukunft“
In einer Atmosphäre voller Spannung und Begeisterung fand am 
15.11.2024 der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen sta tt. Das Mot-
to des diesjährigen bundesweiten Vorlesetages war „Vorlesen 
schafft Zukunft“.

In den Wochen zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler der 
sechsten Klassen mit viel Engagement ihre Klassensieger ermit-
telt. Stolz und mit Unterstützung ihrer Klassen traten diese nun 
zum großen Schulentscheid an.

Besonders hervorzuheben ist Aurelio Hartig aus der Klasse 6b, 
der sich in diesem Jahr als Schulsieger durchsetzen konnte. Mit 
seinem eindrucksvollen Vortrag überzeugte er nicht nur die Jury, 
sondern auch die Zuhörer. Als Schulsieger wird Aurelio unsere 
Schule im kommenden Regionalausscheid vertreten, was eine 
besondere Ehre und Herausforderung darstellt.

Während des Wettbewerbs wurde eines klar: Bücher und das 
geschriebene Wort sind mehr als nur Seiten mit Text. Sie sind 
Schlüssel zu Fantasie, Wissen und Träumen. Gerade in einer 
Welt, die zunehmend von digitalen Medien geprägt ist, bleibt das 
Lesen eine unverzichtbare Fähigkeit – nicht nur, um Wissen zu er-
werben, sondern auch, um Empathie und Kreativität zu fördern. 
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Buch, das Lesen 
und das Vorlesen auch in der Zukunft ihren festen Platz behalten. 

Text: Ines Blumstengel

 Auf Tour in Hohenstein-Ernstthal: Der Glücksbus
Die vier 8. Klassen besuchten am 24.11.2024 den mobilen Glücks-
bus, der extra für unsere Schule am Schützenhaus vor Ort war. 
In diesem Ausstellungsbus werden die Schüler und Schülerinnen 
durch die Arbeit an verschiedenen interaktiven Stationen dazu 
angeregt, die eigenen Sichtweisen auf Glück, Identität, Konsum-
risiken und den Umgang mit Rauschmitteln zu reflektieren.
Das Konzept, das durch Studenten betreut wird, lädt zum Lernen, 
Mitmachen und Nachdenken ein – und ein lustiger, entspannter 
Unterricht an einem anderen Ort war es auch.

Text und Bilder: Gabriele Rodoy

Ein guter Partner in Ihrer Region

Kontakt: 
Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.
Telefon:	 03723/42001
Telefax:	 03723/42868
E-mail:	 verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
Internet:	 www.drk-hohenstein-er.de

Besuchszeiten unserer Geschäftsstelle:
sMontag 	 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag	 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag 	9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag	 geschlossen

Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-Er.,
Herrmannstraße 42
Öffnungszeiten, Dienstag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er. , Badegasse 1
Unsere Spendenannahmestelle bleibt bis auf weiteres geschlos-
sen. Bitte nutzen Sie unsere Altkleidercontainer vor unserer Ge-
schäftsstelle.

Quartiersmanagement in Hohenstein-Ernstthal
Koordinatorin Manuela Pilz
Sonnenstraße 25
09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: 03723-6285455
Mobiltelefon: 0159 01455 405
E-mail: manuela.pilz@drk-hohenstein-er.de

Wassergymnastik
Sport ist wichtig, denn wer rastet, der rostet. Unter dem Motto 
„Bewegung ist das Schwungrad des Lebens“ führen wir im Rah-
men der „Gesundheitstherapie“ bereits seit über 20 Jahren, Was-
sergymnastikkurse durch. Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei 
uns an! Wir haben fortlaufende Kurse! Dienstag von 10.00 Uhr  
bis 11.00 Uhr und von 11.00 Uhr  bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Erste Hilfe Ausbildung
Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung zum Rotkreuzkurs „Erste Hil-
fe“ unsere Onlineanmeldung auf unserer Internetseite.

gefördert durch:
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Letzte Wünsche gemeinsam erleben
Herzenswünsche…

Einmal noch ans Meer fahren, 
einen Ausflug in die Berge, das 
Elternhaus sehen, ein Konzert 
erleben, Kaffee und Kuchen im 
Lieblingscafé genießen oder ein 

spannendes Fußballspiel im Stadion verfolgen. Diese und an-
dere Wünsche erfüllen wir Menschen, die an einer unheilbaren 
Krankheit leiden und sich in ihrer letzten Lebensphase befinden.
Manchmal ist es nur ein Wunsch, der eines kleinen Schrittes be-
darf und für unheilbar kranke Menschen und deren Angehörige 
sehr wichtig ist. Ein Ausflug scheitert oftmals an einer nicht ge-
eigneten Transportmöglichkeit. Das Projekt Herzenswunschmo-
bil möchte diese Wunschfahrten ermöglichen … gemeinsam er-
leben
Der Fahrgast wird durch qualifiziertes ehrenamtliches Personal 
des DRK Kreisverbandes an einen Ort begleitet, um schöne Au-
genblicke zu erleben, die das Leben ein Stück weit bereichern. 
Die Fahrt findet in der Regel am Wochenende statt und sollte mit 

Hin- und Rückfahrt innerhalb eines Tages realisierbar sein. Dies 
ist für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos.

Richten Sie gerne Ihren Wunsch an uns, dieser wird geprüft, ge-
plant und schnellstmöglich umgesetzt. Gemeinsam mit Ihnen, 
Ihren Vertrauten und unseren Ehrenamtlichen findet ein Vorge-
spräch statt, bevor es auf die Reise geht.

Wunschanmeldung am besten per Mail an:
wunschmobil@drk-hohenstein-er.de

Um Wünsche Langfristig erfüllen zu können, sind wir auf finanzi-
elle Hilfe und ehrenamtliches Engagement angewiesen!

Spendenkonto:
IBAN: 	 DE68 87050000 3614002208
BIC: 	 CHEKDE81XXX 
Verwendungszweck: Wunschmobil

Veranstaltungen / Sprechtage der IHK 2025

Die IHK Chemnitz, Regional-
kammer Zwickau, Äußere 
Schneeberger Str. 34, 08056 

Zwickau bietet Unternehmern und Gründungsinteressenten regel-
mäßig kostenfreie Sprechtage an. Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich, Durchführung - telefonisch, virtuell oder persönlich

Existenzgründungsberatung /StarterCenter
kostenfreie, individuelle Beratung zu den ersten Schritten in die 
Selbstständigkeit (Haupt- und Nebenerwerb) sowie zu gewerbe-
rechtlichen Bestimmungen und Erlaubnissen, Brancheninformati-
onen, individuelles Informationsmaterial, Konzeptprüfung täglich, 
08:00- 14:00 Uhr, telefonisch, virtuell oder persönlich (mit Termin-
vereinbarung) Kontakt: Daniela Vollgold, Tel. 0375 814-2360

Informationsveranstaltung für Existenzgründer – Existenzgrün-
dertreff 
Handwerkskammer Chemnitz, Außenstelle Zwickau und IHK Chem-
nitz, Regionalkammer Zwickau geben einen Überblick zu den Schrit-
ten in die Selbstständigkeit und beraten bei individuellen Problemen. 
(Businessplan, Gewerberecht, Fördermöglichkeiten und soziale Ab-
sicherung).
Donnerstag, 09.01.2025, 16:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 06.02.2025, 16:00 – 18:00 Uhr 
Ort: Gründerzeit Hub Zwickau, Äußere Schneeberger Str. 35, 08056 
Zwickau 
Informationen: Ina Burkhardt, Tel.: 0375 814-2340, ina.burkhardt@
chemnitz.ihk.de
Anmeldung: https://www.ihk.de/chemnitz/ Eingabe der VA-Nr. 
1239399 oder 1242247 für 2025 (Suchfunktion) oder
Christian Sauer, Tel. 0375 78 70 56, c.sauer@hwk-chemnitz.de 
https://www.hwk-chemnitz.de/termine-und-veranstaltungen/

Beratung Unternehmensnachfolge
kostenfreie, individuelle Beratung für Übergeber und Übernehmer, 
Informationen zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten inkl. Stel-
lungnahmen, Unterstützung bei der Suche nach Übernehmern und 

Übergebern, Begleitung im Übergabeprozess und Koordinierung 
zusätzlicher Experten bis zur Umsetzung einer zukunftsfähigen Ge-
schäftsstrategie
täglich: telefonisch, virtuell oder persönlich (mit Terminvereinbarung)
Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340
Sprechtag Unternehmensnachfolge
Angebot einer steuerfachlichen Beratung im Rahmen der der Unter-
nehmensnachfolge
Donnerstag, 30. Januar 2025
Alle Infos und Anmeldung unter www.ihk.de/chemnitz/ Eingabe 
der VA-Nr. 1242228
Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340

Klima-Café: Mit den Klima-Coaches zum nachhaltigen Unternehmen:
Mit erfahrenen Klima-Coaches über Wege der Klimaneutralität, Res-
sourceneffizienz und Digitalisierung in Ihrem Unternehmen spre-
chen, es werden Angebote und praxisnahe Ansätze, zur nachhalti-
gen Transformation der Unternehmenskultur und Reduzierung von 
CO2-Emissionen vorgestellt. 
Montag – Freitag, 20. – 24. Januar 2025
Alle Infos und Anmeldung unter www.ihk.de/chemnitz/ Eingabe 
der VA-Nr. 1242452
Kontakt: Stefan Heinicke, Tel. 0371 6900-1211

Schulung zur Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) und be-
trieblichen Eigenkontrolle
(Für Gaststätten und Lebensmittelhandel)
Dienstag, 28. Januar 2025, 8:30 bis 15:00 Uhr
Anmeldung unter www.ihk.de/chemnitz/ Eingabe der VA-Nr. 1242149
Information: Kathrin Stiller, Tel. 0375 814-2300
kathrin.stiller@chemnitz.ihk.de
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Margit Kühnert
* 19. September 1941   † 4. Dezember 2024

Sohn Christian mit Familie
Tochter Mira mit Familie

und Schwiegertochter Ramona mit Familie

Danksagung

In liebevoller Erinnerung

Nachdem wir Abschied genommen haben von unserer lieben 
Mutti, Oma und Uroma,

Frau

geb. Junghans

möchten wir uns auf diesem Wege,
für die erbrachte Anteilnahme, bei allen Verwandten, 

Bekannten, Freunden, Sportfreunden, Nachbarn,
der Agrargenossenschaft Langenchursdorf 

von ganzen Herzen bedanken.
Besonderer Dank gilt dem Pfarrer Becker sowie

Bestattungen Tröger.

Unser Familienunternehmen plant, fertigt und montiert seit ca. 20 Jahren 
Elektroinstallationen (Privat und Gewerbe), PV-Anlagen und Blitzschutzsysteme.

Zur Teamverstärkung suchen wir ab sofort einen höhentauglichen

Elektroinstallateur (m/w/d)
(gerne auch Quereinsteiger)

Haben Sie Lust unser Team zu unterstützen und
neue Aufgabenbereiche zu erkunden?

Dann bewerben Sie sich bitte! Wir freuen uns auf Sie!

Elektro Köhler · Am Hellmannsgrund 2a · 08396 Waldenburg
Tel.: 037608 3737 · E-Mail: info@blitzschutz-solar.de

Wir sorgen für
Licht und Sicherheit!
... und suchen Sie!

Blitzschutzanlagen
Elektroinstallationen

Solarstromanlagen

anzeigen

DESIGN
PRINT
FINISHING

GeschäftsneuGründunG?
Von der GestaltunG über den druck bis Hin zur WeiterVerarbeitunG 
steHen Wir iHnen zur seite und beraten sie Gern!

 info@druckerei-daemmig.de


